
 

Einladung und Ausschreibung zur  
Fohlenreise des IPZV Landesverbandes Hannover-Bremen 2024 

Mit  Fohlen- und Basisbeurteilung für Stuten 
gemäß aktueller IPZV Zuchtordnung 

 
Diese Ausschreibung wurde geprüft und genehmigt vom IPZV- 

Landeszuchtwart des IPZV-LV- Hannover-Bremen  am 29.07.2024 
 

 
 

Veranstalter: IPZV Landesverband Hannover Bremen in Kooperation mit dem 
Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V. und genehmigt vom 
Zuchtwart des Landesverbandes Hannover-Bremen 
 
 
Schauleitung und Organisation: Julia Hehlert-Friedrich  
 

Nachfolgend Veranstaltungsorte: 
 

03.09.2024  Almetal – Carsten Eckert – 31079 Almstedt  
19.09.2024   Witthus Hof – 28790 Schwanewede 
25.09.2024  Hof Cohrs – 21266 Jesteburg 
08.10.2024  Hof Osterkamp - Familie Osterkamp – 31848 Bad Münder 
15.10.2024  Gestüt Weckmilchstein - 29465 Schnega 
 
 

Prüfungsorte und Zeitenplan: 
 

 
Der Zeitplan wird nach Nennschluss bekannt gegeben. 
 

Unterbringung für die Pferde vor Ort bitte mit den jeweiligen Höfen klären. 
 
Richter: Suzan Beuk  
 
Nennungen: Nur noch Onlinenennung möglich unter https://mein.ipzv.de  
 
Zur Nennung wird eine FEIF ID benötigt, sollte ein Fohlen noch keine haben, werden 
die von Mutter und Vater benötigt. 
 

Nennungsschluss: 27.08.2024  
 

Nachnennungen: auf Anfrage (Fohlenbeurteilung 40€ / Basisbeurteilung 55€) 
 

Nenngeld     Fohlenbeurteilung: 30€  
  Basisbeurteilung:   45€ 
 



 

Hinweis: 
Bitte die Fohlen unbedingt rechtzeitig vor Nennung auch an die Geschäftsstelle des 
Ponyverbands (j.haase@ponyhannover.de) mit der entsprechenden Abfohlmeldung 
melden. Nur so kann zeitnah eine FEIF-ID vergeben und die Fohlen in Worldfengur 
vorher registriert werden. 
 
 
Haftung / Gesundheit: 
Die Pferde müssen gesund sein und aus einem ansteckungsfreien Bestand kommen. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.  
Der Veranstalter/Ausrichter übernimmt keinerlei Haftung. Während der gesamten 
Veranstaltung bleibt der Reiter/Besitzer Tierhalter im Sinne des § 834 BGB. Die 
Pferde müssen ausreichend Haftpflicht versichert sein. Der Vorführer/Besitzer haftet 
uneingeschränkt nach § 833 BGB. 
 


